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Gemeindenachrichten von Mittwoch, 2. Mai 2018 
 
 
erteilte Baubewilligung 
Die Bauverwaltung Mumpf-Schupfart hat in Absprache mit dem Gemeinderat folgende 
Baubewilligung erteilt: Fluck Patrick und Marlène, Fingärtweg 120, in Schupfart, für die 
Erstellung einer Sichtschutzwand, Parzelle 37, Fingärtweg 120, 4325 Schupfart.  
 
 
Altpapier- und Kartonsammlung – Samstag, 5. Mai 2018  
Neu wird die Altpapier- und Kartonsammlung von der Kommission Schneesportlager 
organisiert. Die nächste Sammlung findet am Samstag, 5. Mai 2018 statt. Die Mulden stehen 
bereits ab Donnerstag, 3. Mai 2018 auf dem Parkplatzareal bei der Mehrzweckhalle. Die 
Sammlung startet am Vormittag um 09.00 Uhr. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden 
gebeten, das Altpapier und den Karton bis spätestens um 08.45 Uhr gut sichtbar und vor 
Regen geschützt am Strassenrand zu deponieren. Die Schülerinnen und Schüler sind 
dankbar, wenn die Bündel nicht mehr als 5 kg wiegen. Zu schwere oder nicht gebündelte 
Pakete müssen leider stehen gelassen werden. Firmen, welche grössere Mengen Papier 
oder Karton zum Entsorgen haben, werden gebeten, dieses direkt zu den Mulden auf dem 
Parkplatzareal bei der Mehrzweckhalle zu bringen. Für die Mithilfe und das Verständnis 
dankt die Kommission Schneesportlager. 
 
 
Auffahrt – Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
Die Gemeindeverwaltung ist am Auffahrts-Donnerstag, 10. Mai 2018 nicht erreichbar und 
bleibt am Freitag, 11. Mai 2018 geschlossen. Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung 
haben diese Arbeitszeit vorgeholt. Ab Montag, 14. Mai 2018, von 14.00 bis 18.30 Uhr, ist die 
Gemeindeverwaltung wieder geöffnet. Wir wünschen den Einwohnerinnen und Einwohnern 
ein schönes Auffahrtswochenende. Gemeinderat und Personal  
 
 
Steuern 2018 
Die Abteilung Finanzen dankt allen Steuerpflichtigen herzlich, welche Ihre Steuern 2018 oder 
auch Teile davon bereits bezahlt haben. Für jene Steuerpflichtige, welche ihre Steuern noch 
nicht bezahlt haben, möchte die Abteilung Finanzen darauf hinweisen, dass die 
Vorauszahlungen mit einem Vergütungszins (anstatt des bisherigen Skontos) honoriert 
werden. Zins gibt es für alle Einzahlungen vor dem 31. Oktober. Dies gilt auch für 
Teilzahlungen. Für das Jahr 2018 beträgt der Zinssatz 0.1%. Vergütungszinsen für 
Vorauszahlungen sind steuerfrei. Es lohnt sich also, die Steuern möglichst früh zu bezahlen. 
Herzlichen Dank für Ihre Überweisungen – Abteilung Finanzen und Gemeinderat. 
 
 
befristete Aufhebung LKW-Fahrverbot im Gebiet Eikerstrasse-Unter der Lucke-
Bruchmatt 
Auf Gesuch hin wird befristet, für die Dauer eines Bauprojektes im Gebiet «Bruchmatt» und 
«Unter der Lucke», das Fahrverbot für den Lastwagenverkehr aufgehoben. Der Gemeinderat 
dankt für das Verständnis.   
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